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„Heim es reicht“
Von und mit:  Sabine Münz und Ernst-Ulrich Kreschel

 

am 18.01.2019 um 19.00 Uhr in der Stadthalle Arneburg

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Wir haben da etwas für Sie.  

Auf Wunsch werden die Karten als Weihnachtsgeschenk verpackt.



| 2 | HALLO NACHBARN | 30. Oktober 2018 | Ausgabe 10

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
STADTBÜRO WERBEN
 039393/217
MO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat: 09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219
SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde 
 Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 06.11. von 17:00 bis 18:00 Uhr  im 
Verwaltungsamt Arneburg statt. Ansprechpartnerin der Schiedsstelle ist 
Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter  039390/81359 
oder 01520/7163623 zu erreichen.
ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/518-18
KOK Horak  0151/74307099; POM Behrend  0151/74307100

Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT/ORDNUNGSAMT
Frau Beust  039321/518-22
BAUAMT
Amtsleiterin – Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40

Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung, 
allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Herr Gärtner  039321/518-41
Frau Sommer  039321/518-19 
Herr Bethge  039321/518-33
Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21
ORDNUNGSAMT
Ansprechpartner Ordnung und Sicherheit:
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321/518-46 
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Märkte, 
Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Einwohnermeldeamt (nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Bremer  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde   
Herr Schernikau    039388/971-10
Sekretariat: Sitzungsdienst
Frau Fricke/Frau Fehniger, a.fricke@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel, r.gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Schild/Frau Zander  039388/971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40
Einwohnermeldeamt/Friedhof: 
Frau Mohr   039388/971-33
Standesamt/Fundbüro: 
Frau Benke   039388/971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer   039388/971-26

KÄMMEREI
Amtsleiterin Kämmerei:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Kasse:
Frau Dietrich   039388/971-60
Vollstreckung:
Frau Schauer   039388/971-22
Steuern:
Frau Drechsel   039388/971-12
Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau   039388/971-41 
Frau Jagieniak   039388/971-13
Doppik:
Herr Sanftleben   039388/971-24
Buchhaltung:
Frau Konert   039388/971-23
Gebäudemanagement:
Frau Braunert   039388/971-34
Wahlen:
Herr Rottstädt   039388/971-25

Kontakte und Sprechzeiten

SERVICE
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Hochmodernes und ultraschnelles  
Internet mit Glasfaser in Ihrer Region
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Zweckverband Breitband 
Altmark (ZBA) steht nach 
seinem erfolgreich abgeschlos-
senen Pilotgebiet „Arneburg“ in 
den Startlöchern. Ziel ist es, die 
Altmark in weiteren drei neuen 
Projektgebieten mit einer 
zukunftsfesten Breitbandinfra-
struktur – Glasfaserleitungen 
bis ins Haus – zu erschließen.

Von heute bis zum  
Internet von morgen.
Nach dem Erhalt der Bundes- 
sowie Landesförderbescheide 
für unser Vorhaben konnten die 
Ausschreibungen der Planungs-
leistungen starten. Hierzu 
werden derzeit die zahlreichen 
eingegangenen Teilnehmeran-
träge ausgewertet. Im Januar 
2019 sollen die Planungsleis-
tungen final vergeben werden. 
Daraufhin werden Ausschrei-
bungen der Tiefbauleistungen 
folgen. Alle Ausschreibungen 
unterliegen dem europäischen 
Vergaberecht und sind mit 
Fristen verbunden, welche der 
ZBA als Ihr kommunaler 
Verband nicht beeinflussen 
oder verkürzen kann. Aufgrund 
dessen wird es voraussichtlich 
bis zum vierten Quartal 2019 
dauern, bevor der ZBA den 
Bau start verkünden kann. Die 
Umsetzung dieses Vorhabens 
bereitet der ZBA weiterhin 
bestmöglich vor!

Jetzt ist Ihre  
Unterstützung gefragt.
Demnächst werden Sie Inter-
net anbieter ansprechen, um Sie 
für die Unterzeichnung eines 

Vorvertrages für das Netz des 
ZBA zu gewinnen.
Achten Sie bei der Tarifauswahl 
auf das Logo des ZBA (siehe 
oben). Nur bei einem solchen 
Tarif unterstützen Sie den 
Ausbau der Infrastruktur in 
unserer Altmark. Denn nur mit 
einem zukunftssicheren 
Glasfasernetz ist unsere Region 
auf die aktuellen und zukünfti-
gen Anforderungen aus Wirt-
schaft, Bildung, Mobilität sowie 
Gesundheitswesen vorbereitet. 
Sie tragen mit Ihrer Entschei-
dung für einen Vorvertrag 
unmittelbar zur Entwicklung 
unserer Altmark bei!

Auch wenn Sie derzeit an einen 
anderen Internetanbieter 
gebunden sind, können Sie 
einen Vorvertrag bis zum 
Stichtag unterschreiben. Nur 
dann sichern Sie sich den 
Vorteil, die Erschließungs kosten 
für Ihr Haus zu sparen und den 
zukunftssicheren Anschluss 
nicht zu verpassen.

Nur gemeinsam sind wir stark! 
Nur durch eine hohe Anzahl an 
Vorverträgen kann Ihr Glasfa-
sernetz realisiert werden!

Ob bei Ihnen ein geförderter 
Hausanschluss möglich ist, 
erfahren Sie durch den
Verfügbarkeits-Check unter:
www.breitband-altmark.de/
verfügbarkeit

Bewerbungen für den  
Sachsen-Anhalt-Tag 2019 möglich
Bis zum 9. November 2018 
können Freiwillige aus den 
Bereichen Präsentation, 
Bühnen programm und/oder 
Festumzug Bewerbungs-
unterlagen für die Teilnahme 
am Sachsen-Anhalt-Tag beim 
Schulverwaltungs- und Kultur-
amt einreichen.
Vom 31. Mai bis 2. Juni 2019 
wird die Stadt Quedlinburg 
gemeinsam mit der Staatskanz-
lei des Landes Sachsen-Anhalt 
Gastgeber des 22. Sachsen-An-
halt-Tages sein. Die Stadt lockt 
mit dem Motto „WELT-ERBE 
– WELTOFFEN – WILLKOMMEN“ 
zum 22. Landesfest.
Die Welterbestadt Quedlinburg 
liegt nördlich des Harzes im 
Landkreis Harz. Im Jahr 922 
erstmals urkundlich erwähnt, 
blickt die Stadt Quedlinburg im 
Jahr 2019 auf eine facettenrei-
che Geschichte, die Anlass zum 
Feiern bietet. Denn so steht für 
die Stadt Quedlinburg im 
nächsten Jahr eine Vielzahl von 
Jubiläen an. Besonders hervor-
zuheben sind dabei drei Haupt-
anlässe:
• Zum 1 100. Mal jährt sich die 

Königserhebung des Sachsen-
herzogs Heinrich zum ersten 
deutschen König.

• Ebenso möchten die Quedlin-
burger die Aufnahme ihrer 
Stadt in die Liste des Welter-
bes der UNESCO vor nunmehr 
25 Jahren feiern.

• Auch die Erinnerung an die 

Friedliche Revolution vor 
30 Jahren soll aufleben und 
einer von vielen Anlässen für 
Feierlichkeiten und Besuche 
sein.

Im Rahmen des 22. Sachsen-An-
halt-Tages wird die Altmark 
traditionell innerhalb des 
„Altmärkischen Dorfes“ präsen-
tiert, das sowohl durch den 
Landkreis Stendal als auch 
durch den Altmarkkreis Salzwe-
del organisiert wird.
Landrat Carsten Wulfänger lädt 
auf diesem Wege alle Interes-
senten recht herzlich ein, 
gemeinsam mit dem Altmark-
kreis Salzwedel das „Altmärki-
sche Dorf“ zum Leben zu 
erwecken und den Besuchern 
des 22. Sachsen-Anhalt-Tages zu 
zeigen, wie schön die Altmark 
ist.
Die Anmeldeformulare sind auf 
der Internetseite des Landkrei-
ses bereitgestellt. Ebenso sind 
sie beim Schulverwaltungs- und 
Kulturamt (Hospitalstraße 1-2, 
39576 Hansestadt Stendal) 
erhältlich.

I N FO
Ansprechpartnerin rund um den 
22. Sachsen-Anhalt-Tag 2019 
beim Schulverwaltungs- und 
Kulturamt des Landkreises 
Stendal ist: Jana Maaß, E-Mail: 
jana.maass@landkreis-stendal.
de,  03931 - 60 80 10

Achtung – Achtung – Achtung –  
Steuerzahler 2019
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in der VerbGem Arneburg-Goldbeck wird die Finanzsoftware umge-
stellt, um Voraussetzungen für die elektronische Akte zu schaffen. Aus 
diesem Grund wird die Jahreshauptveranlagung der Grund-, Gewerbe- 
und Hundesteuer für das nächste Jahr voraussichtlich erst im Februar 
2019 erfolgen. 
Bitte überweisen Sie unter Angabe des bisherigen Kassenzeichens 
den unter „Fälligkeiten der Folgejahre“ ausgewiesenen Betrag bis zum 
15.02.2019.

AUFRUF  
an alle Vereine und Institutionen
Die Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck  
wird auch 2019 den 
Veranstaltungs kalender  
für alle Mitglieds gemeinden 
erstellen. Zur Erstellung des  
Ver anstaltungsplanes 2019 
benötigen wir Ihre Unter-
stützung.

Ich möchte Sie bitten, alle 
Veranstaltungen mit Termin 
und Uhrzeit an das Touris-
musbüro in Arneburg zu 
melden, gern auch per E-Mail

Termin: 
10. Dezember
Tourismusbüro Arneburg
Breite Straße 15
39596 Arneburg 

Frau Jordan
Telefon:  039321/51817
Fax: 039321/51818
Mobil: 0177/4074356
E-Mail:  tourismus@ 

arneburg-goldbeck.de
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Einladung zur Ortschaftswerkstatt der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck am 28. November
Um Chancen und Entwick-
lungsmöglichkeiten für die 
Region herauszuarbeiten hat 
sich die Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck das Ziel 
gesetzt, ein Integriertes Ge-
meindliches Entwicklungskon-
zept (kurz IGEK) zu erstellen. 
Dafür wollen wir gemeinsam 
mit Ihnen langfristige und 
konsensfähige Zukunftsvisio-
nen, Entwicklungsziele und 
Leitbilder für die Region 
entwickeln. Nach der ersten 
Werkstatt, die am 24. Oktober 
stattfand und sich Projekt- und 
Maßnahmenideen für die 
einzelnen Gemeinden wie für 
die Verbandsgemeinde insge-
samt gewidmet hat, soll es nun 
darum gehen, ein tragfähiges 
Leitbild für die Verbands-
gemeinde zu entwickeln.

Zu diesem Zweck laden wir Sie 
herzlich zur Ortschaftswerk-
statt am Mittwoch, den  
28. November von 17.00 Uhr 
bis ca. 20.00 Uhr. Veranstal-
tungsort ist die Stadthalle 
Arneburg. Moderiert wird die 

Veranstaltung von den für die 
Erarbeitung des IGEKs beauf-
tragten Büros Wallraf & 
Partner und BCS stadt+region.

Was ist ein Leitbild?

Ein Leitbild stellt die Vision, die 
Mission und das Selbstver-
ständnis der Verbandsgemein-
de dar, aus der sich Entwick-
lungsziele, Handlungsfelder 
und Schlüsselprojekte ableiten 
lassen. Nach innen soll das 
Leitbild eine tragfähige Pla-
nungs- und Entscheidungs-
grundlage schaffen für die 
Themen- und Prioritätenset-
zung der Kommunalpolitik, der 
Gemeindevertretung und der 
Verwaltung. Nach außen soll 
das Leitbild ein prägnantes Bild 
eines selbstbewussten Gemein-
wesens abgeben, in dem sich 
die Potenziale und Chancen der 
Entwicklung widerspiegeln.
Wir wollen daher gemeinsam 
mit Ihnen diskutieren, 
• an welchen Leitlinien unsere 

Gemeindeentwicklung sich in 

der Zukunft orientieren wird,
• für welche Qualitäten die 

Verbandsgemeinde heute 
schon steht, aber auch 

• welche Schwächen und 
entsprechendes Gestaltungs-
potenzial sie hat,

• welchen Herausforderungen 
sich die Region in den kom-
menden Jahren stellen muss,

• welche Entwicklungspfade die 
Verbandsgemeinde einschla-
gen soll 

• und was Ihre Vorstellungen 
und Wünsche für die Zukunft 
der Verbandsgemeinde sind? 

Im Ergebnis wird eine Stärken- 
Schwächen-Chancen-Risiken 
Bilanz der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck erstellt. 
Unter Würdigung bestehender 
bisheriger Leitbild ansätze und 
Diskussionen werden diese 
Befunde zu einem „Leitbild der 
gemeindlichen Entwicklung 
2030“ weiterentwickelt.
Eingeladen sind alle interessier-
te Bürgerinnen und Bürger  
aus den Mitgliedsgemeinden, 
aber auch bestehende Projekte, 

Vereine und Initiativen.  
Teilnehmen werden auch die 
Gemeindebürgermeister.  
Die Ortschaftswerkstatt wird 
die Gelegenheit sein, die 
Erarbeitung des Leitbildes aktiv 
mitzugestalten und damit auch 
die Entwicklung der Region 
mitzuprägen. Sprechen Sie auch 
gerne in Frage kommende 
Bürgerinnen und Bürger selbst 
an, damit möglichst aus jedem 
Ortsteil Anwohnerinnen und 
Anwohner vertreten sind.  
Bei Fragen zur Veranstaltung 
wenden Sie sich an  
Frau Fleschner  
(k.fleschner@arneburg- 
goldbeck.de, 039321/51821) 
oder Frau Kuhlmann  
(s.kuhlmann@arneburg- 
goldbeck.de, 039321/51840)  
vom Bauamt in Arneburg.

In der Hoffnung auf Ihre aktive 
Teilnahme verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen

Ihr Verbandsgemeinde- 
bürgermeister 

René Schernikau

Information zum Verbrennen  
von Gartenabfällen
Das Ordnungsamt der Ver-
bandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck möchte Sie auf 
den folgenden Abschnitt der 
Verbrennungsordnung des 
Landkreises Stendal hinweisen.
 
§ 4 Verbrennung von Gartenab-
fällen 
(1) Das Verbrennen von pflanz-
lichen Gartenabfällen ist in der 
Zeit vom 01. Februar bis 
15. März und vom 15. Oktober 
bis 30. November zugelassen. 

Sie dürfen jeweils nur einmal 
pro genannten Zeitraum auf 
dem Gartengrundstück, auf 
dem sie angefallen sind, 
mittwochs und samstags von 
9:00 bis 18:00 Uhr, außer an 
Feiertagen, in einem Kleinfeuer 
verbrannt werden. 
Der Verbrennungsvorgang 
muss innerhalb von zwei 
Stunden beendet sein.
Bei Fragen zu Verbrennungsvor-
gängen stehen wir Ihnen gern 
zur Seite.

Stellenausschreibung 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Ausschreibung

In der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck ist zum 
01.08.2019 die Stelle einer/
eines Auszubildenden im 
Bereich der Kommunalverwal-
tung zu besetzen. Die Ausbil-
dungsdauer beträgt 3 Jahre.

Nähere Informationen zur 
Ausschreibung unter  
www.arneburg-goldbeck.de .

Bewerbungen von schwerbe-
hinderten Menschen sind 
erwünscht.

Bewerbungskosten sowie 
Kosten die durch An- und 
Abreise entstehen, werden 
nicht erstattet.

Bei Interesse richten Sie Ihre 
aussagefähige Bewerbung mit 

tabellarischem Lebenslauf, 
Kopie der letzten 2 Schulzeug-
nisse und Beurteilungen bis 
zum 30.11.2018 an die

Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck 
Personalamt 
An der Zuckerfabrik 1 
39596 Goldbeck.

Die Bewerbungsunterlagen 
werden nach dem Abschluss 
des Auswahlverfahrens für 
einen Zeitraum von zwei 
Monaten in der Stadtverwal-
tung zur Abholung aufbewahrt. 
Bewerbungsunterlagen mit 
frankiertem Rückumschlag 
werden dem Bewerber zurück-
gesandt.

Der Verbandsgemeinde- 
bürgermeister

Rene Schernikau 
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Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

Geburtstage
im November

STADT ARNEBURG

01.11. Horst Sens 80. 
07.11. Günter Heinemann 85.
08.11. Brigitte Klebsch 80.
09.11. Irmgard Henze 80.
12.11. Rita Krüger 80.
19.11. Dorothea Marggraf 70.
23.11. Brigitte Meyser 70.

GEMEINDE EICHSTEDT 
(ALTMARK)
OT BABEN

17.11. Doris Hönow 80.

OT LINDTORF

15.11. Martha Mnich 91.
19.11. Wolfgang Mnich 85.

OT RINDTORF

06.11. Wolfgang Köhler 80.

GEMEINDE GOLDBECK

06.11. Günter Butze 75.
10.11. Martin Schulz 90.
26.11. Friedhilde Schulze 80.

OT BERTKOW

28.11. Ingrid Radetzki 80.

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE)

10.11. Horst Krüger 75.
12.11. Gerda David 91.

OT KOLONIE NEU-WERBEN

15.11. Ulrich Rensky 75.

GEMEINDE HASSEL

14.11. Helmut Kühner 75.

OT WISCHER

18.11. Annemarie Harms 80.

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK 

OT GROSS ELLINGEN

04.11. Walburga Jeske 85.

OT ROSENHOF

04.11. Klaus-Peter Michaelis 75.

GEMEINDE ROCHAU 
OT KLEIN SCHWECHTEN

07.11. Werner Wuttke 91.
30.11. Heinz Ohle 80. 
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PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

GOTTESDIENSTE/  
ANDACHTEN:
 SO | 04.11.
09:00 Uhr | Rengerslage 
( Gedenken der Verstorbenen)
10:30 Uhr | Iden  
(Gedenken der Verstorbenen)
14:00 Uhr | Düsedau  
( Gedenken der Verstorbenen)
 SA | 10.11. 
18:00 Uhr | Düsedau  
(Abendandacht)
 SO | 11.11. 
10:00 Uhr | Erxleben (Familien- 
Gottesdienst zu Sankt Martin)
17:00 Uhr | Königsmark 
( Andacht zum Martinsfest  
der Heilpädagogischen Einrich-
tung Königsmark)
 SA | 17.11.
18:00 Uhr | Düsedau  
(Abendandacht)
 SO | 18.11.
09:00 Uhr | Hindenburg  
( Gedenken der Verstorbenen)
10:30 Uhr | Walsleben 
( Gedenken der Verstorbenen)
14:00 Uhr | Kirchpolkritz 
( Gedenken der Verstorbenen)
 MI | 21.11.
18:00 Uhr | Calberwisch  
(regionaler Gottesdienst mit 
heiligem Abendmahl)
 FR | 23.11.
19:00 Uhr | Königsmark: Kirche 
(Andacht zum Tagesausklang)
 SA | 24.11.
18:00 Uhr | Düsedau  
(Abendandacht)

 SO | 25.11.
09:00 Uhr | Meseberg 
( Gedenken der Verstorbenen)
10:30 Uhr | Erxleben 
( Gedenken der Verstorbenen)
14.00 Uhr | Berge 
( Gedenken der Verstorbenen)

GEMEINDEVER- 
ANSTALTUNGEN:

Konfirmandenarbeit: 
Vorkonfirmanden des Pfarr-
bereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark:
 MO | 05./19.11. | 16:00 Uhr
Hauptkonfirmanden des 
Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: 
 DO | 08./22.11. | 16:00 Uhr
GKR-Sitzung 
für das Kirchspiel Erxleben:
Dorfgem.-Haus Erxleben
 DO | 08.11. | 19.00 Uhr 
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg
 DO | 15.11. | 18.30 Uhr
für die Kirchengemeinde Iden:
Pfarrhaus Iden
 MO | 19.11. | 18.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben
 DO | 22.11. | 18.00 Uhr

Gemeindenachmittag 
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
i. d. Winterkirche Meseberg:
 MI | 07.11. | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
i. d. Winterkirche Walsleben: 

 MI | 14.11. | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben: 
fällt aus. Dafür Einladung zum 
GD am Buß- u. Bettag nach 
Calberwisch
 MI | 21.11. | 18.00 Uhr
für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden:
 MI | 28.11. | 14.30 Uhr

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN

GOTTESDIENSTE 
 DO | 01.11. 
14:00 Uhr | Gemeinde-
nachmittag Eichstedt
 SO | 04.11. 
09:00 Uhr | Plätz
mit Sup. Michael Kleemann
 FR | 09.11.
17:00 Uhr | Andacht in Gold-
beck mit anschließendem 
Laternenumzug in Goldbeck
 SO | 11.11.
09:00 Uhr | Petersmark
10:30 Uhr | Krusemark
mit Pfrin. Juliane Kleemann
14:00 Uhr | Häsewig
mit Lektorin Sylvia Gehrke
17:00 Uhr | Eichstedt Hubertus-
messe mit Sup. Michael Klee-
mann
 SO | 18.11.
09:00 Uhr | Möllendorf
10:30 Uhr | Bertkow
mit Sup. Michael Kleemann
14:00 Uhr | Rochau
mit Pfr. Michael Schuft
 MI | 21.11.
18:00 Uhr | Kalberwisch | 
regionaler Abendmahlsgottes-
dienst zum Buß- & Bettag
 SO | 25.11.
09:00 Uhr | Klein Schwechten
10:30 Uhr | Goldbeck
mit Sup. Michael Kleemann
10:00 Uhr | Eichstedt
14:00 Uhr | Krusemark
mit Lektorin Sylvia Gehrke

PFARRBEREICH ARNEBURG

 SO | 04.11.
09:00 Uhr | Beelitz | Ewig-
keits-Abendmahls-Gottesdienst
10:30 Uhr | Sanne | Ewig-
keits-Abendmahls-Gottesdienst
14:00 Uhr | Groß Schwechten | 
Ewigkeits-Abendmahls-Gottes-
dienst 
 DO | 08.11.
10:30 Uhr | Arneburg | Gottes-

dienst zur Goldenen Hochzeit
17:00 Uhr | Rindtorf | Pfarr-
bereichs-Familiengottesdienst 
zu St. Martin
 SO | 11.11.
10:30 Uhr | Krusemark |  
Gottesdienst
 SO | 18.11.
09:00 Uhr | Rindtorf | Ewig-
keits-Abendmahls-Gottesdienst 
– Besondere Einladung an alle 
Lindtorfer!!!
10:30 Uhr | Baben | Ewigkeits- 
Abendmahls-Gottesdienst
 MI | 21.11.
18:00 Uhr | Jarchau |  
Abendmahls-Gottesdienst
 SO | 25.11.
09:00 Uhr | Baumgarten | Ewig- 
keits-Abendmahls-Gottesdienst
10:30 Uhr | Arneburg | Ewig-
keits-Abendmahls-Gottesdienst
14:00 Uhr | Hassel | Ewig-
keits-Abendmahls-Gottesdienst
 DO | 29.11.
15:15 Uhr | Arneburg –  
Elbresidenz | Ewigkeits-Abend-
mahls-Gottesdienst
Gemeindenachmittag: 
Groß Schwechten
 DI | 06.11. | 14:30 Uhr | 
kirchlichen Gemeinderaum
Arneburg
 DI | 13.11. (Büchertisch) |  
14 Uhr | Pfarrhaus
Sanne
 MI | 21.11. (Büchertisch) | 
14 Uhr | kommunalen  
Gemeinderaum
Krabbelgruppe: 
Pfarrhaus Arneburg
Terminabsprache
Pfrn. Janette Obara:  
Telefon 039321/2203 sowie 
0151/10766657
Frauen-Frühstück 
 MI | 01.11. | 09:00 Uhr | 
Pfarrhaus Arneburg
Literatur in der  
Bücherschmiede
 DO | 29.11. | 19:00 Uhr | 
Buchladen Groß Schwechten
Buchvorstellung zu „Seelen-
frieden“ von Maja Peter
Herbst-Synode
 SA | 10.11. |09:00 Uhr |  
Stendaler Dom
Konfi-Zeit
 MO | 12. u. 26.11. | jeweils 
17 – 18:30 Uhr | Pfarrhaus 
Arneburg 
Infos: Pfrn. J. Obara 
0151/10766657

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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„Natur entdecken auf vielen Wegen“ –  
Umweltpreis 2019
Für die Prämierung mit dem 
Umweltpreis 2019 suchen wir 
nach Wanderwegen, Lehrpfa-
den, informativen Führungen 
und Exkursionen sowie Aus-
stellungen, Schaugärten oder 
Einladungen an interessante 
Orte – sprich nach Angeboten, 
in denen Naturerleben und 
Wissensvermittlung zusam-
menfinden.
Mitmachen kann jeder! Beson-
ders möchten wir darauf 
hinweisen, dass nicht nur 
repräsentative und in der 
Öffentlichkeit stehende Projek-
te gesucht werden, sondern die 
Stiftung vor allem nach verbor-
genen Schätzen Ausschau hält.

Themenschwerpunkte könnten 
sein:
• Unterschiedliche Möglichkei-

ten, wie man Natur erkunden, 
erfahren und begreifen kann, 
z. B. vom Barfußpfad bis hin 
zur interaktiven Ausstellung

• Wissensvermittlung zu 
ausgewählten Themen, z. B. zu 
umweltgerechten Verhaltens-
weisen, Artenschutz, besonde-
ren Biotopen

• Praktische Beispiele, die zur 
Nachahmung anregen, z. B. in 
Form naturnaher Schaugärten

• Ideen, um in der Natur etwas 
aktiv unternehmen zu 
können, z. B. in Verbindung 
mit sportlichen Aktivitäten, 
Naturspiele

• Projekte in denen Naturthe-
men kreativ vermittelt 
werden, z. B. über Kunst oder 
Musik

Mit dem diesjährigen Umwelt-
preis möchten wir noch einen 
Schritt weitergehen. Nach 
Abschluss des Wettbewerbes 
wollen wir nicht nur die 
Preisträger veröffentlichen, 
sondern allen Einsendern die 
Möglichkeit bieten, ausgewähl-
te Beitragsinhalte über die 
Internetseite der Stiftung 
online zu stellen.
In komprimierter Form sollen 
künftige Nutzer hier einen 
ersten Überblick darüber 
erhalten, wo es in Sachsen-An-
halt Interessantes in Sachen 
Umwelt-, Natur- und Klima-

schutz zu entdecken, erfahren 
und begreifen gibt – ganz im 
Sinne des Verhaltensforschers 
Konrad Lorenz, der formulierte 
„Man liebt nur, was man kennt, 
und man schützt nur, was man 
liebt“.

Der Stiftung ist die Wertschät-
zung von ehrenamtlicher 
Tätigkeit ein ganz besonderes 
Anliegen. Zahlreiche Aktivitä-
ten im Naturschutz wären ohne 
den persönlichen Einsatz der 
vielen Ehrenamtlichen kaum 
denkbar. Deshalb werden jedes 
Jahr besonders engagierte 
Personen für die Auszeichnung 
mit dem Umwelt-Ehrenpreis 
gesucht!
Vorschläge mit Informationen 
über die Person und eine kurze 
Erläuterung ihres besonderen 
Engagements können jederzeit 
schriftlich eingereicht werden. 
Die Auszeichnung erfolgt 
unabhängig vom aktuellen 
Wettbewerb. Die Preise werden 
im Rahmen der Festveranstal-
tung zur Umweltpreisverlei-
hung übergeben.

Teilnahmeberechtigt sind alle 
natürlichen und juristischen 
Personen sowie allgemein zum 
Zweck der Durchführung der 
Maßnahme gebildete Zusam-
menschlüsse, Vereine, Verbän-
de, Kirchen, Arbeitsgemein-
schaften, Kindertagesstätten, 
Schülerinnen und Schüler aus 
allen Schulformen und Jahr-
gängen.

Die Wettbewerber müssen 
einen Bezug zum Land Sachsen- 
Anhalt haben. Gleichzeitig ist 
sicherzustellen, dass die 
eingereichten Projekte und 

Vorhaben in Sachsen-Anhalt 
realisiert werden bzw. hier 
bereits umgesetzt worden sind.

Voraussetzung zur Teilnahme 
sind der freie Zugang zur 
Örtlichkeit oder die Besuchs-
möglichkeit nach Absprache 
bzw. zu festgelegten Zeiten 
sowie die nicht gewerbs-
mäßige Nutzung.
Es können Einzel- oder 
Gruppen arbeiten eingereicht 
werden. Ausgeschlossen sind 
Beiträge, die vorrangig im 

Rahmen geschäftlicher und 
gewerblicher Aktivitäten 
durchgeführt werden sowie 
Abschluss- oder Belegarbeiten.

Für die Darstellung sind die 
eingestellten Formularvorlagen 
aus dem Downloadbereich der 
Internetseite www.sunk-lsa.de 
zu verwenden bzw. der Beitrag 
muss analog der vorgegebenen 
Gliederung aus den Formularen 
erstellt werden.

Die Einsendung des Wettbe-
werbsbeitrages muss per Post 
erfolgen.

Bewertung
Eine Jury bewertet die einge-
reichten Wettbewerbsbeiträge 
und ermittelt die Preisträger. 
Die Jury behält sich vor, Sonder- 
und Ehrenpreise zu vergeben. 
Die Entscheidung der Jury ist 
endgültig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Neben Urkunden und Sach-
preisen steht für die Geld- 
preise eine Gesamtsumme von 
9.000 EUR zur Verfügung.
Die Preisgelder verstehen sich 
als Anerkennung für die 
erfolgreiche Teilnahme am 
Wettbewerb. Die Auszahlung 
erfolgt als Zuwendung ohne 
Gegenleistungen. Nachweise 
zur weiteren Verwendung 
müssen nicht vorgelegt 
 werden.

Letzter Abgabetermin für die 
Beiträge oder Vorschläge ist der 
08.05.2019.

Abschlussveranstaltung
Die öffentliche Preisverleihung 
findet am 27. Juni 2019 im 
Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft in 
Magdeburg, Otto-von-Guericke- 
Str. 5, statt.

Rücksendung
Eingesandte Unterlagen 
können in der Geschäftsstelle 
der Stiftung abgeholt werden.
Die Rücksendung erfolgt nur 
auf ausdrücklichen Wunsch 
und bis zu Portokosten in Höhe 
von 2,60 EUR.

INFO
Stiftung Umwelt, Natur- und 
Klimaschutz des Landes 
Sachsen-Anhalt 
Frau Strübing, Steubenallee 2 
39104 Magdeburg 
 0391 556866-11 
Fax: 0391 556866-69 
E-Mail: info@sunk-lsa.de 
Internet: www.sunk-lsa.de
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Adventsmarkt am 8. Dezember  
auf dem Alten Markt in Arneburg
14.00 Uhr |  Adventssingen in 

der Kirche 
14.00 Uhr | Stände geöffnet
15.00 Uhr |  Eröffnung durch den  

Bürgermeister
Auftritt der Kita Elbräuber und 
der Grundschule Arneburg
16.15 Uhr |  Kommt der 

 Weihnachtsmann

Information zum 
Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt 2018 
findet wie gewohnt auf  
dem Alten Markt in Arneburg 
statt.

Wir wünschen allen  
eine besinnliche Zeit.
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Wohnungen in der Gemeinde Iden  
zu vermieten
Iden, Neue Straße
1-Raum-Whg.: 29,73 m², Grund-
miete: 4,20 €/m², Fernwärme
2-Raum-Whg.: 45,47 m², Grund-
miete: 4,09 €/m², Fernwärme
3-Raum-Whg.: 59,98 m², Grund-
miete: 4,09 €/m², Fernwärme
4-Raum-Whg.: 74,08 m², Grund-
miete: 4,09 €/m², Fernwärme

Iden, Schmiedeweg 3
3-Raum-Whg.: 54,70 m², Grund-
miete: 4,09 €/m², Fernwärme

Iden, An der Feldbreite 8 – 11
2-Raum-Whg.: 39,05 m², Grund-
miete: 2,81 €/m², Fernwärme
3-Raum-Whg.: 55,68 m², Grund-
miete: 2,81 €/m², Fernwärme
 

Iden OT Rohrbeck,  
Walslebener Str. 5
3-Raum-Whg.: 55,80 m², Grund-
miete: 3,39 €/m², Erdgasheizung

Bitte informieren Sie sich telefo-
nisch oder kommen Sie zu einem 
persönlichem Gespräch in mein 
Büro.

Kaufmännische Dienstleistungen
Franka Seehaus
Lindenstraße 11, 39606 Iden
Telefon: 039390 / 917 321
E-Mail: franka_seehaus@gmx.de
Sprechzeiten:
Dienstag und Donnerstag 8.00 bis 
14.00 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung

Wohnungen im Verwaltungsbereich
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Aus der Grundschule Arneburg berichtet

Projekt „Gesunde Ernährung“  
in der Grundschule
Am 26. September kamen Frau 
Heinemann und Frau Schmel-
zer vom Ernährungsservice des 
E-Center in Stendal in unsere 
Schule. 
Es ist nun schon zu einer 
schönen Tradition geworden, 
dass die beiden Expertinnen 
den Kindern unserer 3. Klassen 
das Thema „Gesunde Ernäh-
rung“ näher bringen.
Anhand der mitgebrachten 
Ernährungspyramide wurde 
den Kindern erklärt, wovon 
man wie viel am Tag essen 
sollte, um gesund und fit zu 
bleiben. Die Basis bildeten Säfte, 
Mineralwasser, Gemüse, Obst 
und Vollkornbrot. Ganz oben an 
der Spitze der Pyramide gab es 
sogar Süßigkeiten, die man aber 
nur maßvoll und mit Genuss 
verzehren sollte.
Das Erlernte wurde dann gleich 
praktisch umgesetzt. Die Kinder 

bereiteten sich ihr Frühstück – 
mit den vom E-Center gespon-
serten Produkten – selbst zu. Es 
gab Vollkornbrot, Frischkäse, 
Tomaten, Gurken, Paprika und 
Schnittkäse. Alles wurde auf 
Spieße gepiekt, das sah nicht 
nur toll aus, es schmeckte auch 
superlecker. Später wurden 
noch verschiedene Obstsorten 
geschnippelt und genascht. 
„Erfahrungsgemäß sind 
manche Kinder skeptisch, …“ 
erzählte Frau Heinemann,  
„ … aber zum Schluss sind alle 
Teller leer geputzt.“ 

Wir danken Frau Schmelzer und 
Frau Heinemann für diesen 
tollen Vormittag und freuen 
uns schon auf diesen Projekttag 
im nächsten Schuljahr.

Klassen 3 b der Grundschule 
Arneburg

Verkehrserziehung  
in der Grundschule Arneburg

Am 13. und 14. September fand 
mit Unterstützung der Ver-
kehrswacht  die Verkehrserzie-
hung in der Turnhalle der 
Grundschule Arneburg statt. 
Die einzelnen Klassen wurden 
in der Theorie und in der Praxis 
unterrichtet.
Alle Kinder trugen Fahrradhel-
me, die Fahrräder wurden von 
der Verkehrswacht mitgebracht. 
In der Theorie wurde in den 
Klassen 3 und 4 
besonderes Augen-
merk auf das 
Linksabbiegen 
gelegt. Es begann 
mit dem Schul-
terblick und dem 
Handzeichen. Die 
Kinder mussten 
sich vergewissern, 
dass die Straße frei 
ist und auch evtl. 
auf dem Gehweg 

laufende Fußgänger beachten.
Alle waren sehr aufmerksam 
bei der Sache und meisterten 
die Aufgaben mit viel Umsicht. 
Im nächsten Frühjahr wird die 
4. Klasse ihre Radfahrprüfung 
ablegen.
Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei den Mitarbeitern der 
Verkehrswacht.

Das Team der Grundschule 
Arneburg

Klasse 1 erkundet Arneburg
„Unser Wandertag war toll“ 
– sagten die Kinder der beiden 
ersten Klassen der Grundschu-
le Arneburg. 

Am 19. September erkundeten 
sie, zusammen mit einigen 
Eltern und ihren Klassenleite-
rinnen, ihren Schulort Arne-
burg.

Dabei ging es an Stadthalle, 
Poststation, Feuerwehr und 
Kulturscheune vorbei. In der 
Kulturscheune sahen wir uns 
eine Ausstellung mit Büchern 

der verschiedenen Epochen an.
Die Kirche mit ihrem schönen 
Altar beeindruckte uns sehr. 
Unser Lied klang dort beson-
ders schön.
Das Picknick und die Schatzsu-
che sowie alle anderen Eindrü-
cke werden uns noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Vielen Dank den Eltern, die 
zum Gelingen dieses schönen 
Tages beigetragen haben.

Klassen 1a/b  
der Grundschule Arneburg
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Aus der Grundschule Goldbeck berichtet

Unsere Fahrt nach Stendal
Am 19. September führte uns 
ein Pojekttag in die Stadt 
Stendal. Stendal kennt jeder 
von uns! Im Sachkundeunter-
richt haben wir uns zum Ende 
des dritten Schuljahres mit 
unserem Landkreis und der 
Hansestadt Stendal beschäftigt. 
Wir wollten noch mehr über 
Stendal erfahren. Deshalb 
planten wir für dieses Schuljahr 
eine Fahrt dorthin ein. Am 
Mittwoch fuhren wir mit dem 
Zug bis zum Hauptbahnhof. 
Von dort gingen wir zur Katha-
rinenkirche mit dem Altmärki-
schen Museum. Anschließend 
wanderten wir zum Marktplatz, 
wo uns der Stadtführer Herr 
Marzahn empfing. Wir gingen 
ins Rathaus, bestaunten den 
Roland und erhielten viele neue 
Informationen. 

Unser Weg führte uns durch die 
Stadt bis zum Uenglinger Tor. 
Dieses bestiegen wir und 
hatten einen herrlichen Aus-
blick auf die Stadt und noch 
weiter. 
Auf dem Rückweg zum Bahn-
hof stärkten wir uns noch mit 
einem Würstchen und leckerem 
Eis. Mmm …! Pünktlich um 
12.30 Uhr kamen wir wieder in 
der Schule an. 
Wir bedanken uns herzlich bei 
Frau Masche für die Organisa-
tion des Projekttages und Frau 
Rausch für die Begleitung nach 
Stendal. Danke auch nochmals 
an den Stadtführer Herrn 
Marzahn für die vielen interes-
santen Ausführungen.

Klasse 4 und Frau Kobelt 
Grundschule Goldbeck
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Aus der Grundschule Iden berichtet

Der Apfelkönig zu Besuch in Iden

Am Mittwoch, dem 19. Septem-
ber machte wieder die mobile 
Apfelpresse der Joswig und 
Wolf GbR aus Apenburg Halt in 
Iden.
Am Vortag hatten alle Kinder 
der Grundschule Iden die 
Möglichkeit, gemeinsam mit 
den Mitarbeitern der der 
Stallbaum GbR auf einer Idener 
Plantage Äpfel zu sammeln. 
300 kg wurden der Schule 
kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Ein großes Dankeschön 
dafür! 
Diese von den Kindern gesam-
melten Äpfeln wurden dann 
unter großem Staunen gemein-
sam mit den Kindern in der 
Apfelpresse zu insgesamt 

255 Litern frischem Apfelsaft 
gemostet. 
Somit haben die Kinder in den 
nächsten Wochen die Gelegen-
heit, den mit ihrer eigenen 
Unterstützung hergestellten 
Apfelsaft zu genießen.
Eine gelungene Aktion, die wir 
sehr gern im nächsten Jahr 
wieder durchführen würden.

Grundschule  Iden

Herbstfest der Grundschule Iden
Traditionell am letzten Schultag 
vor den Herbstferien fand in 
der Idener Grundschule das 
Herbstfest statt.
Eine Woche lang konnten die 
Mädchen und Jungen Obst und 
Gemüse zur Gestaltung ihrer 
Herbsttafel mitbringen. So war 
der bunte Herbst im Flur der 
Grundschule unübersehbar.
Die Kinder der vierten Klasse 
höhlten mehrere große Kürbis-
se aus. Aus dem Fruchtfleisch 
kochte Veronika Schulze, unsere 
Fördervereinsvorsitzende am 
Tag zuvor wieder eine leckere 
Kürbissuppe.
Das Herbstfest startete dann 
am Freitag mit einem gemein-
samen Programm aus herbst-
lichen Liedern und Gedichten.  
Anschließend hieß es, ein Bild 
zum diesjährigen Motto „Rund 
um die Kartoffel“ zu zeichnen.
Weiter ging es dann in allen 
Räumen der Schule. Viele Dinge 
der Herbsttafel wurden zu 
gesunden Obst- und Gemüse-
spießen verarbeitet oder 
wurden im Quark verrührt, der 
dann super gewürzt zu Pell-
kartoffeln schmeckte. In diesem 
Jahr konnten sich die Kinder 
passend zum Motto  im Kar-
toffeldruck ausprobieren und 
frisch zubereitete Kartoffel-

puffer verspeisen. Dazu gab es 
leckeres Apfelmus, welches Lio 
aus der vierten Klasse gemein-
sam mit seiner Mutti und 
seiner Oma aus eigens geernte-
ten Äpfeln kochte. Nicht fehlen 
durfte das Basteln mit Herbst-
materialien.

Vom Imker Peter Düskau aus 
Calberwisch, einem unserer 
Kooperationspartner im 
Rahmen unseres Schulprojek-
tes, ließen sie sich viel Interes-
santes über das Gewinnen von 
Honig erklären und probierten 
kräftig verschiedene Honig-
sorten. 
Nach so viel Leckerem ging es 
dann zum Abschluss auf eine 
Herbstwanderung.  
Vielen Dank an die vielen 
Eltern, die ebenso zum Gelingen 
des diesjährigen Herbstfestes 
beigetragen haben.

Grundschule Iden
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Aus der Grundschule Iden berichtet

Rumpelstilzchen in Iden

Im Rahmen des 22. Kleinkunst-
festivals „Grenzgänger“ sahen 
die Mädchen und Jungen der 
Grundschule Iden am Mitt-
woch, dem 19. September eine 
ganz außergewöhnliche 
Aufführung vom „Rumpelstilz-
chen“ in der Idener Kirche.
Falk Pieter Ulke, Puppenspieler 
am Theater in Meiningen 
gelang es, die Kinder mit Hilfe 
seiner Geschichtenerzähl-
maschine – (einem bunt 
geschmückten Fahrrad als 

Bühnenbild) und seinen 
Puppen in seinen Bann zu 
ziehen und sie zum Mitmachen 
zu begeistern. 
Nach einer verdienten Zugabe 
und reichlich Applaus seitens 
des Publikums verabschiedete 
sich der Puppenspieler.
Vielen Dank an die Kirchen-
gemeinde Iden, dass die Grund-
schule Iden wieder an diesem 
besonderen Ort ein so tolles 
Programm miterleben konnte.

Grundschule Iden

238. Ausstellungseröffnung: 
Malerei, Zeichnung, Grafik
Die KLEIN-ST-E GALERIE 
ARNEBURG bittet wieder 
einmal alle Freunde der Galerie 
am 14. November zur gewohn-
ten Zeit, um 19 Uhr, in den 
„Goldenen Anker“ Arneburg, in 
die Elbstraße 17, zur 238. Aus-
stellungseröffnung. Zu dieser 
Vernissage begrüßen wir Herrn 
Mathias Roloff aus Berlin. Er 
präsentiert uns Malerei, Zeich-
nung und Grafik.
Roloff studierte an der Universi-
tät der Künste Berlin. 2006 
Studium als Meisterschüler bei 
Volker Stelzmann abgeschlos-
sen. Seit 2007 Leitung einer 
Radierwerkstatt in Berlin 
Lichtenberg. 2017 erfolgte die 
Berufung in den 
Kulturbeirat des 
Bezirksamtes Lich-
tenberg von Berlin. Er 
stellt seine Werke im 
In- und Ausland aus. 
Um einige Ausstel-
lungsorte zu nennen: 
Basel, Berlin, Bremen, 
Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Halle, 
München, Neapel 
Palermo, Rom und 
Washington. An 
nationalen und internationalen 
Grafik- und Buchprojekten 
nahm er teil. Graphische 
Arbeiten und illustrierte Bücher 
wurden von renommierten 
Museen und Bibliotheken 
angekauft und von Verlagen 
publiziert, z. B. vom Deutschen 
Literaturarchiv Marbach, der 
Herzog Anna Amalia Bibliothek 
Weimar, u. a.
Seine reduzierten graphischen 
Arbeiten, in denen Figuren und 
Landschaften miteinander 
verschmelzen, lassen zeitlose 
Momente der Ruhe entstehen. 

Die Bildinhalte sind offen und 
lassen Raum für den Schauen-
den. Oft werden Schwebe-
zustände im Bild erzeugt in 
welche sich der Betrachter 
hineinbegeben kann. Roloff 
gehört ein Platz in der zeit-
genössischen Kunst und er  
hat sich durch verschiedene 
Ausstellungen und Bücher 
einen Namen gemacht.
Seine Gemälde finden zu einer 
Bildsprache, die ebenfalls in der 
Schwebe zu verharren scheinen, 
jedoch das Gegenständliche 
einfangen, sich farbenfroh 
gerieren und ein Stück weit – 
mit der stillen Innerlichkeit 
sowie dem äußeren Sein auf 

sich aufmerksam machen. Sie 
behaupten sich auf der Bild-
fläche, nehmen den Kunstinter-
essierten mit zu den eigenen 
Quellen der Lust und lassen 
innerer Bilder aufscheinen.
Demnächst werden wir in der 
KLEIN-ST-N GALERIE einige 
Werke bewundern dürfen. 
Freuen wir uns auf das Künst-
lergespräch mit Mathias Roloff, 
einen noch jungen, engagierten 
Künstler und auf seine Aus-
stellung.

Adelheid Johanna Preß

Foto Birgitt Eltzel
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2. Oktoberfest der Rochauer Carnevals Gemeinschaft

Schon einige Tage bevor das 
Gaudi stattfand, wurde von den 
Aktiven der Rochauer-Carne-
vals-Gemeinschaft die Mehr-
zweckhalle zünftig geschmückt 
und in ein bayrisches Oktober-
festzelt verwandelt. Restlos 
ausverkauft kamen viele 
Damen im Dirndl und viele 
Herren in Ledehose nach 
Rochau, um ausgelassen zu 
feiern. Punkt 17 Uhr eröffnete 
Präsident Frank Bräuer das 
2. Rochauer Oktoberfest. Dann 
starteten die Osterburger 
Blasmusikanten mit toller 
Musik, so dass in wenigen 
Minuten die Tanzfläche gefüllt 
war. Und nicht nur dort, son-
dern auch auf den Tischen 
wurde getanzt. 
Für das leibliche Wohl war 
herorragend gesorgt. Unzählige 

Maßkrüge Bayrisches Oktober-
festbier wurden ausgeschenkt, 
zahlreiche Haxn, Hähnchen, 
Weißwurst und Brezeln wurden 
serviert. Auch in diesem Jahr 
übernahm der Verein die 
komplette Organisation. 
Funken und Männerballett, die 
sonst auf der Bühne tanzen, 
bedienten die Gäste. Die 
Sängerinnen übernahmen die 
Essensausgabe. Die Leute, die 
sonst beim Karneval hinter den 
Kulissen tätig sind, zapften 
hinter dem Tresen das Bier und 
spülten die Gläser und auch die 
Herren des Elferrates waren 
verteilt im Saal kräftig beschäf-
tigt. Trotz der vielen Arbeit 
hatten alle Vereinsmitglieder 
viel Spaß. 
Während der vierstündigen 
Blasmusik gab es eine Pause. 

Diese wurde dazu genutzt, um 
die Dame mit dem schönsten 
Dirndl zu küren. Zahlreiche 
Wettbewerberinnen traten zur 
Wahl an. Aber letztendlich 
entschied der lauteste Applaus 
des Publikums, dass Doreen 
Steglitz aus Schartau die 
diesjährige Miss Dirndl ist. 
Herzlichen Glückwunsch.
Für die Osterburger Blasmusi-
kanten war der Spaß harte 
Arbeit. Komplett aus der Puste 
gab es dennoch Zugaben. Ein 
riesengroßes Lob und Danke- 
schön von der RCG für diese 
tolle Stimmung, die die Oster-
burger Blasmusikanten verbrei-
teten. Anschließend ging die 
Party mit DJ David weiter und 
bis Mitternacht wurde getanzt 
und gefeiert.
Der Elferrat möchte sich hiermit 

bei allen Aktiven der Rochauer- 
Carnevals-Gemeinschaft 
bedanken, dass wieder ein so 
tolles Fest stattfinden konnte. 
Vielen Dank auch an den 
Getränkegroßhandel Dirk 
Mertens, der uns tatkräftig mit 
der Organisation der Getränke 
unterstützt hat.
Während die Karnevalisten 
noch die Halle aufräumen, sind 
die Funken schon wieder am 
tanzen. Und nicht nur die 
Funken, sondern auch Männer-
ballett, Sänger und Büttenred-
ner stecken in den Vorbereitun-
gen für die nächste – die 
54. Karnevalssession. Am 
17. November wird in Rochau 
die 5. Jahreszeit eröffnet. Dann 
wird auch das Geheimnis 
gelüftet, wer wohl das neue 
Prinzenpaar ist. Präsident Frank 
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Bräuer verrät, dass es wieder 
ein tolles Programm geben 
wird. Es lohnt sich also auf 
jeden Fall, zu uns zu kommen, 
wenn es wieder heißt: 
,, Rochau – es lacht".
Der Vorverkauf für die Eröff-
nungsveranstaltung der 

54. Karnevalssession am 
17.11.2019 hat begonnen.  
Die Eintrittskarten gibt es bei 
Thomas Scheinert telefonisch 
und per whatsapp unter Telefon
0174 7018784. Abgeholt werden 
können die Karten in Rochau in 
der Achterstraße 54.
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Herbstfest der Senioren in der Stadthalle Arneburg
Auch in diesem Jahr lud die 
Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck wieder zum 
traditionellen Herbstfest der 
Senioren in die Stadthalle 
Arneburg ein. 

Punkt 14 Uhr begrüßte der 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter Schernikau die Gäste, die 
zuvor aus fast allen Mitglieds-
gemeinden mit Bussen nach 
Arneburg kamen.

In seiner Begrüßungsrede lobte 
er die Offenheit, die er in vielen 
Gesprächen mit den Senioren 
erfahren habe. Dem Wunsch 
der älteren Generation nach 
regionalen Informationsveran-
staltungen wolle er in nächster 
Zeit nachkommen und lud 
gleich zur nächsten Veranstal-
tung zum Integrierten Ge-
meindlichen Entwicklungskon-
zept (IGEK) am 24. Oktober, um 
17 Uhr in die Stadthalle nach 
Arneburg ein. Er appellierte an 
die Erfahrungen der Älteren,  
die aktiv zur Gestaltung der 
Zukunft ihren Beitrag leisten 
können. Nicht zuletzt sei es 
wichtig, an den Ratssitzungen 
in den Gemeinde teilzunehmen, 
damit ihre Meinungen gehört 
werden. 

Begrüßt wurden die vielen 
Gäste auch vom Stadtoberhaupt 
der Stadt Arneburg, Herrn 
Bürgermeister Riedinger.  
Er dankte dem Organisations-
team um Frau Jordan und Frau 
Fricke für die Vorbereitung der 
Veranstaltung und die schöne 
herbstliche Ausgestaltung.
Im Anschluss wurde auf  
einen gemütlichen Nachmittag 

mit „Kleinen Klopfern“ ange-
stoßen. 
Dann wurde die Bühne von  
den Schützlingen der DRK- 
Tagesstätte „Villa Spatzennest“ 
aus Hohenberg-Krusemark  
in Beschlag genommen.  
Sie luden das Publikum zum 
Mitmachen ein und sorgten für 
ausgelassene Stimmung, wie 
die Bilder zeigen.

Für gute Unterhaltung sorgte 
auch die Stendaler Entertaine-
rin Conny Walnsch, die singend 
auf Tuchfühlung mit den 
Gästen ging. 
Mit bekannten Hits sorgte 
DJ Patrik Groß mit seiner Dico 
„Aquarell“ für beste Tanzmusik, 
die bei den Gästen wieder gut 
ankam und die Tanzfläche 
schnell füllte. 
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Öffentliche Bekanntmachung – Bodenordnungsverfahren Lindtorf

Landkreis Stendal – Verfahrensnummer: SDL 4/0383/06

Auslegung der Wertermittlungsergebnisse 
Ladung zum Anhörungstermin

Im Bodenordnungsverfahren Lindtorf werden die Nachweise über die Er-
gebnisse der Wertermittlung gemäß § 58 Absatz 1 und § 63 Absatz 2 Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in Verbindung mit § 32 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) zur Einsichtnahme und Unterrichtung für die Beteiligten 
ausgelegt.
Die Auslegung der Wertermittlungsergebnisse soll den Teilnehmern ermögli-
chen, sich eingehend aus den Unterlagen (Bodenwertkarte, Wertermittlungs-
rahmen, Wertermittlungsnachweisen) zu unterrichten.
Während des Anhörungstermins stehen Bedienstete der Flurneuordnungsbe-
hörde für die Erläuterung der Wertermittlung zur Verfügung. Einwendungen 
können schriftlich oder mündlich bis zum Ende der Auslegungsfrist sowie im 
Anhörungstermin vorgebracht werden. Begründete Einwendungen führen zu 
einer Veränderung der Wertermittlung.
Versäumt ein Teilnehmer den nachstehenden Anhörungstermin oder teilt 
er dem ALFF Altmark seine Hinweise oder Einwendungen nicht bis zum 
04.12.2018 schriftlich mit, so wird angenommen, dass er mit dem Ergebnis 
einverstanden ist.
Die Unterlagen über die Wertermittlung liegen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten

vom 06.11.2018 – 19.11.2018
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark in  
39576 Stendal, Akazienweg 25 zu den allgemeinen Sprechzeiten aus.

Der Anhörungstermin findet
am Dienstag, den 20.11.2018  

von 9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 18.00 Uhr 
im Gemeinderaum/Feuerwehr, Eichstedter Straße 6,  

39596 Eichstedt OT Lindtorf statt.
Die Teilnehmer können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Die Vorlage einer Vollmacht ist notwendig.

Stendal, den 09.10.2018

Im Auftrag

gez. Kriese
Sachgebietsleiter

Hinweis:
Diese Bekanntmachung sowie die Bodenwertkarte und der Wertrahmen 
werden ebenfalls auf der Internetseite der Flurneuordnungsbehörde veröf-
fentlicht unter:
www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-altmark unter Flurneuordnung ➝ Boden-
ordnungsverfahren im Landkreis Stendal ➝ Lindtorf

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Hassel
 Flur(en)  1 - 10
 in der Gemeinde Hassel
  Ortsname
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit
vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

08.10.2018 Im Auftrag
 gez. Dieter Samol
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung Hassel
 Flur(en)  1 - 10
 in der Gemeinde Hassel
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
das Liegenschaftsbuch und die Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.                                                        

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Bertkow
 Flur(en)  1 - 8
 in der Gemeinde Goldbeck
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung Bertkow
 Flur(en)  1 - 8
 in der Gemeinde Goldbeck
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
das Liegenschaftsbuch und die Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.                                                        

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Hindenburg
 Flur(en)  1 - 8
 in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 20 | 30. Oktober 2018

— Amtliche Bekanntmachungen —

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung Hindenburg
 Flur(en)  1 - 8
 in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
das Liegenschaftsbuch und die Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.                                                        

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Lindtorf
 Flur(en)  1 - 7
 in der Gemeinde Eichstedt
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung Lindtorf
 Flur(en)  1 - 7
 in der Gemeinde Eichstedt
  Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
das Liegenschaftsbuch und die Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 07.11.2018 bis 07.12.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
 Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

08.10.2018

Im Auftrag

gez. Dieter Samol

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 60/033/18
  Status: öffentlich
Federführend: Bauamt   Erstellungsdatum: 26.09.2018
  Verfasser: Frau Fleschner

Beschluss zur Beitragssatzsatzung nach § 7 der Satzung über die Erhebung  
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen  

der Gemeinde Eichstedt (Altmark) – Investitionsjahr 2018 –

Beratungsfolge
Sitzungsdatum:  11.10.2018
Gremium:  Gemeinderat Eichstedt (Altmark)

Beschlusstext:
Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung die beiliegende Beitragssatzsatzung nach § 7 der Satzung 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Eichstedt (Altmark) für das Investiti-
onsjahr 2018.

Begründung:
Gemäß § 7 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den 
Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Eichstedt (Altmark) 
ist der Beitragssatz aus den tatsächlichen jährlichen Investitionsaufwendun-
gen der Gemeinde zu ermitteln und in einer gesonderten Satzung (Beitrags-
satzsatzung) festzulegen.

Gemäß § 6a Abs. 6 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG LSA) entsteht bei 
wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen die Beitragsschuld jeweils mit 
Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Kalenderjahr. Wiederkehrende 
Beiträge können damit nur für solche Kalenderjahre erhoben werden, für die 
am jeweiligen 31.12. eine gültige Beitragssatzsatzung in Kraft getreten war.

Finanzielle Auswirkungen:
Mit Bekanntmachung der Beitragssatzsatzung – Investitionsjahr 2018 – 
können in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Eichstedt (Altmark) Straßenausbaubeiträge erhoben werden.

Anlagen:
Beitragssatzsatzung für das Investitionsjahr 2018

Abstimmung:
Zahl der Räte mit Bürgermeister: 11
davon anwesend: 7
einstimmig:  ja
Ja:  
Nein: 
Enthaltungen: 
lt. Beschlussvorlage

Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG LSA:

Bürgermeister 
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Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes 
– Investitionsjahr 2018 –

nach § 7 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Gemeinde Eichstedt (Altmark) vom 14. August  2012

Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Absatz 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG  LSA)1, der §§ 2, 6 und 6a Kommunalabgaben-
gesetz (KAG-LSA)² und in Verbindung mit § 7 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Gemeinde Eichstedt (Altmark) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eich- 
stedt (Altmark) auf seiner Sitzung am 11. Oktober 2018 folgende

Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes für das Jahr 2018

beschlossen:

§ 1
Beitragssatz

Der Beitragssatz für das Investitionsjahr 2018 (Baumaßnahme – Ausbau des 
Gehweges in der Goldbecker Straße in Eichstedt) wird wie folgt festgesetzt:

Investitionsaufwand 173.520,87 Euro
abzüglich Fördermittel ./.   91.016,14 Euro
beitragsfähiger Gesamtaufwand 2018 82.504,73 Euro
abzüglich Gemeindeanteil 54,18 v. H.  ./.   44.701,06 Euro
umlagefähiger Ausbauaufwand 37.803,67 Euro

für das Abrechnungsgebiet „Ortslage Eichstedt“ 
erschlossene Grundstücksflächen 220.121 m²

Beitragssatz für 2018 0,1717 Euro/m²

§ 2
lnkrafttreten

Diese Beitragssatzsatzung zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Eichstedt (Altmark) tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Eichstedt (Altmark), den 11.10.2018

Schwerin
Bürgermeister

1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288).

²  Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel  
I des Gesetzes vom 17. Juni 2016 (GVBI. LSA S. 202).

Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes für das Jahr 2018

Berechnung des Beitragssatzes für die Investitionsmaßnahme 2018

Baumaßnahme 
– Ausbau des Gehweges in der Goldbecker Straße in Eichstedt –

Planungskosten:
Ingenieurbüro Friedemann Hesse, Vertrag vom 24.02.2018 10.448,43 Euro
Ingenieurbüro Friedemann Hesse, 2. AR vom 05.07.2018 4.588,08 Euro
Ingenieurbüro Friedemann Hesse, 
SR prognostiziert lt. Vertrag vom 23.11.2017 1.392,92 Euro

Baukosten:
Landkreis Stendal, Rechnung vom 18.04.2018 145,68 Euro
IHU Geologie und Analytik, Rechnung vom 23.02.2018 2.296,70 Euro
TAS Bau GmbH, 1. AR vom 07.06.2018 48.227,36 Euro
TAS Bau GmbH, 2. AR vom 28.06.2018 29.285,96 Euro
TAS Bau GmbH, 3. AR vom 25.07.2018 44.653,85 Euro
TAS Bau GmbH, Schlussreclmung prognostiziert 32.481,89 Euro

Investitionsaufwand gesamt 173.520,87 Euro

Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes 
– Investitionsjahr 2018 –

nach § 7 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen 
im Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenberg-Krusemark vom 31. August 2017

Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Absatz 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)1, der §§ 2, 6 und 6a Kommunalabgaben-
gesetz (KAG-LSA)² und in Verbindung mit § 7 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen 

im Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenberg-Krusemark hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark auf seiner Sitzung am 11. Oktober  
2018 folgende
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Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes für das Jahr 2018

Berechnung des Beitragssatzes für die Investitionsmaßnahme 2018

Baumaßnahme – Ausbau der Straße „Am Kirchberg“  
in Hohenberg-Krusemark OT Hindenburg –

Ingenieurkosten:
IWT Artbur Bräsel, Rechnung vom 14.05.2018 10.432,31 Euro

Baukosten:
Christian Punzel, Tief- und Straßenbau GmbH, 
Rechnung vom 28.03.2018  40.475,46 Euro

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, 
Rechnung vom 05.04.2018 2.698,00 Euro
Christian Punzel, Tief- und Straßenbau GmbH, 
Rechnung vom 11.05.2018 31.075,98 Euro

Investitionsaufwand gesamt 84.681,75 Euro

Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes für das Jahr 2018

beschlossen:

§ 1
Beitragssatz

Der Beitragssatz für das Investitionsjahr 2018 (Baumaßnahme – Ausbau der  
Straße „Am Kirchberg“ in Hohenberg-Krusemark OT Hindenburg) wird wie 
folgt festgesetzt:

Investitionsaufwand 84.681,75 Euro
abzüglich Fördermittel ./.   38.288,25 Euro
beitragsfähiger Gesamtaufwand 2018 46.393,50 Euro
abzüglich Gemeindeanteil 59,71 v. H. ./.   27.701,56 Euro
umlagefähiger Ausbauaufwand 18.961,94 Euro

für das Abrechnungsgebiet „Ortslage Hindenburg“ 
erschlossene Grundstücksflächen 331.728 m²

Beitragssatz für 2018 0,0563 Euro/m²

§ 2
lnkrafttreten

Diese Beitragssatzsatzung zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender  
Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen im Gemeinde-
gebiet der Gemeinde Hohenberg -Krusemark tritt mit ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Hohenberg-Krusemark, den 11.10.2018

Kautz
Bürgermeister

1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288).

²  Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel  
I des Gesetzes vom 17. Juni 2016 (GVBI. LSA S. 202).

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
4. Änderung des Flächennutzungsplans Arneburg

Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck hat in der Sitzung am 
13.04.2015 die 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Arneburg 
samt Begründung und Umweltbericht festgestellt.
Am 24.04.2018 wurde die Genehmigung der 4. Änderung des Flächennut-
zungsplans Arneburg mit der Genehmigungsverfügung Landkreis Stendal,  
AZ 63/010/03329-2013 erteilt.
Der Eintritt der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 (5) BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nachbarn“ wird die 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplans Arneburg wirksam.
Jedermann kann den genehmigten Flächennutzungsplan mit der Begründung 
und dem Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wur-
de, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 
ab sofort in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck im Bauamt, Breite 
Straße 15, 39596 Arneburg während der Dienstzeiten einsehen und über 

den Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbedenklich wer-
den demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist schriftlich darzulegen.

René Schernikau
Verbandsgemeinde-Bürgermeister 
Goldbeck, 20.09.2018
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Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hassel für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des §103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der  
Gemeinde Hassel die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 04.09.2018 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

Die bisher 
festgesetzten 
Gesamtbeträge

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschließlich Nach-
träge festgesetzt auf

Euro

1. Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen

1.006.300
1.006.300

5.600
5.600

./.

./.
1.011.900
1.011.900

2. Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen
Auszahlungen

aus lnvestitionstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit 
Einzahlungen 
Auszahlungen

876.500
877.000 

285.400
512.100

./.
19.200

5.600
5.600

./.

./.

./.

./.

./.

./.

215.300
259.600

./.

./.

882.100
882.600

70.100
252.500

./.
19.200

§ 2
Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für lnvestitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird nicht geändert.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6
Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen wird, wird nicht geändert.

Hassel, den 04.09.2018 

gez. Rihsmann
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen 
Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 02.11.2018 bis 20.11.2018 
im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck öffentlich aus.

Hassel, den 04.09.2018 

gez. Rihsmann
(Unterschrift Bürgermeister)
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Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Unterhaltungsverbandes Milde/Biese

(Gewässerunterhaltungsbeitragsumlagesatzung Milde/Biese – GUBUS Milde/Biese)

Aufgrund § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S. 33), §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 und 90 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), letzte berücksichtigte Änderung: mehr-
fach geändert, § 80 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 
2018 (GVBl. LSA S. 166), und §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), letzte berücksichtigte Änderung: 
§§ 13 und 13a geändert sowie neuer § 13c eingefügt durch Gesetz vom 
17. Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202), hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sit-
zung am 17.09.2018 die folgende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 WG 
LSA gesetzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband Milde/Biese.

(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese haben auf 
Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenver-
bände (WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsver-
bandes Milde/Biese Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Verbandes erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhal-
tungsverband Milde/Biese nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung der 
Gewässer erster Ordnung abzuführen hat.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinn. 

(4)  Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz 
erhoben.

§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt die Beiträge, die ihr aus ih-
rer gesetzlichen Mitgliedschaft in dem in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unterhal-
tungsverband entstehen, einschließlich der durch die Umlage entstehenden 
Verwaltungskosten, auf die Umlageschuldner um.
Die Umlage wird als Flächen- und Erschwernisumlage erhoben.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grundstücke des 
Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in Bundeswasserstraßen 
entwässern. Die Umlagepflicht für den Erschwernisbeitrag besteht für alle 
Grundstücke des Gemeindegebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen 
und die nicht in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer Eigentümer eines im Gemeindegebiet gelege-
nen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstückes ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3) Sind die Umlageschuldner nach den Abs. 1 und 2 nicht zu ermitteln, ist 
ersatzweise derjenige zu der Umlage heranzuziehen, der im Erhebungs-
zeitraum das Grundstück nutzt. Der Umlageschuldner ist dann nicht zu 
ermitteln, wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte nicht be-
stimmt werden kann.

(4) Mehrere Umlageschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalendetjahres für das die 
Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes. Erhebungszeitraum ist 
das Kalenderjahr.

(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid als Jahresbetrag.

§ 6
Umlagemaßstab

(1) Berechnungsgrundlage für die Flächenumlage ist die Grundstücksfläche. 
Die Erschwernisumlage wird nach der Fläche des Grundstücks bemes-
sen, die nicht der Grundsteuer A unterliegt.

(2) Berechnungsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungskosten ist die 
Gesamtfläche der Flurstücke, die der Berechnung der Grundstücksfläche 
für die Flächenumlage und der Erschwernisumlage zu Grunde gelegt 
werden.

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz inklusive Verwaltungskosten beträgt für das Kalender-
jahr 2018 zur Umlage
 des Flächenbeitrages 11,95 EUR/ha,
 des Erschwernisbeitrages 1,34 EUR/ha.

(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der Umlage kann 
abgesehen werden, wenn diese niedriger als 3,00 Euro ist.

§ 8
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlagebescheides 
gegenüber dem Umlageschuldner fällig.

§ 9
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte oder Un-
terlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser die Auskünfte auf 
Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von notwen-
digen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. Er kommt der Mitwir-
kungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Umlageer-
mittlung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen 
legt und ihm bekannte Beweismittel angibt.

(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt er nur un-
zureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranlagung aufgrund 
einer Schätzung erfolgen.

(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die Umlage 
relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist berechtigt, an Ort und 
Stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Anga-
ben den Tatsachen entsprechen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer 
den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten  
vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, indem er Änderungen der 
für die Umlage relevanten Tatsachen nicht binnen eines Monats der 
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Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck anzeigt oder die für die Erhe-
bung und Bemessung der Umlage notwendigen Angaben nicht oder nur 
unzureichend macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahn-
det werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren 
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Umlageschuld-
ner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage nach § 2 ist die  
Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten nach §§ 9, 10 Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-An-

halt (DSG LSA) durch die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zuläs-
sig.

(2) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck darf die für die Veranlagung 
der Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die 
Informationen von den entsprechenden Ämtem (Finanz- und Steuer-, Lie-
genschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2018 in Kraft. 

Goldbeck, den 17.09.2018

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Beschlussvorlage 
Vorlage-Nr:  02/092/18

Federführend:  Bauamt
Status:  öffentlich
Erstellungsdatum:  04.09.2018
Verfasser:  Frau Fleschner

Beschluss zur Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:  17.09.2018
Gremium:  Verbandsgemeinderat

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung die Satzung der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungs-
verbandes Milde/Biese.

Begründung:
Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 Wasser-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) gesetzliches Mitglied im Un-
terhaltungsverband Milde/Biese.
Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese haben auf Grund-
lage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverbandes Milde/
Biese Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 
erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhaltungsverband Milde/
Biese nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung 
abzuführen hat.
Grundlage für die Umlage von Verbandsbeiträgen bildet die beiliegende 
Satzung.

Finanzielle Auswirkungen:
Auf der Grundlage der Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese 

werden Grundstückseigentümer im Unterhaltungsverbandsgebiet zur Umla-
ge der Verbandsbeiträge herangezogen.
Anlagen:
Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Ver-
bandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese

Abstimmung:

Zahl der Räte mit Bürgermeister: 21
davon anwesend: 19
einstimmig:
Ja: 17
Nein: 1
Enthaltungen: 1
lt. Beschlussvorlage

Mitwirkungsverbot nach§ 33 KVG LSA:

Vorsitzender des
Verbandsgemeinderates
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Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland 

(Gewässerunterhaltungsbeitragsumlagesatzung Seege/Aland – GUBUS Seege/Aland)

Aufgrund § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 17. Februar 2017 (GVBI. LSA S. 33), §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 und 90 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  vom 
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), letzte berücksichtigte Änderung: mehr-
fach geändert, § 80 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 
2018 (GVBI. LSA S. 166), und §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), letzte berücksichtigte Änderung:  
§§ 13 und 13a geändert sowie neuer § 13c eingefügt durch Gesetz vom  
17. Juni 2016 (GVBI. LSA S. 202), hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sit-
zung am 17.09.2018 die folgende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 WG 
LSA gesetzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband Seege/Aland.

(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland haben auf 
Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenver-
bände (WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverban-
des Seege/Aland Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Verbandes erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhal-
tungsverband Seege/Aland nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung 
der Gewässer erster Ordnung abzuführen hat.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinn. 

(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz 
erhoben.

§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt die Beiträge, die ihr aus ih-
rer gesetzlichen Mitgliedschaft in dem in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unterhal-
tungsverband entstehen, einschließlich der durch die Umlage entstehenden 
Verwaltungskosten, auf die Umlageschuldner um.
Die Umlage wird als Flächen- und Erschwernisumlage erhoben.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grundstücke des 
Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in Bundeswasserstraßen  
entwässern. Die Umlagepflicht für den Erschwernisbeitrag besteht für alle 
Grundstücke des Gemeindegebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen 
und die nicht in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer Eigentümer eines im Gemeindegebiet gelege-
nen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstückes ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3) Sind die Umlageschuldner nach den Abs. 1 und 2 nicht zu ermitteln, ist 
ersatzweise derjenige zu der Umlage heranzuziehen, der im Erhebungs-
zeitraum das Grundstück nutzt. Der Umlageschuldner ist dann nicht zu 
ermitteln, wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte nicht be-
stimmt werden kann.

(4) Mehrere Umlageschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kaiendeijahres für das die 
Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes. Erhebungszeitraum ist 
das Kalenderjahr.

(2)  Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid als Jahresbetrag.

§ 6
Umlagemaßstab

(1) Berechnungsgrundlage für die Flächenumlage ist die Grundstücksfläche. 
Die Erschwernisumlage wird nach der Fläche des Grundstücks bemes-
sen, die nicht der Grundsteuer A unterliegt.

(2)  Berechnungsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungskosten ist die 
Gesamtfläche der Flurstücke, die der Berechnung der Grundstücksfläche  
für die Flächenumlage und der Erschwernisumlage zu Grunde gelegt 
werden.

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz inklusive Verwaltungskosten beträgt für das Kalender-
jahr 2018 zur Umlage
des Flächenbeitrages 14,80 EUR/ha,
des Erschwernisbeitrages 31,54 EUR/ha.

(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der Umlage kann 
abgesehen werden, wenn diese niedriger als 3,00 Euro ist.

§ 8
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlagebescheides 
gegenüber dem Umlageschuldner fällig.

§ 9
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte oder Un-
terlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser die Auskünfte auf 
Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von notwen-
digen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. Er kommt der Mitwir-
kungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Umlageer-
mittlung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen 
legt und ihm bekannte Beweismittel angibt.

(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt er nur un-
zureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranlagung aufgrund  
einer Schätzung erfolgen.

(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die Umlage 
relevanten Tatsachen (wie Eigentümetwechsel) der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist berechtigt, an Ort und 
Stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Anga-
ben den Tatsachen entsprechen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer 
den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 
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vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, indem er Änderungen der 
für die Umlage relevanten Tatsachen nicht binnen eines Monats der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck anzeigt oder die für die Erhe-
bung und Bemessung der Umlage notwendigen Angaben nicht oder nur 
unzureichend macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahn-
det werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde  
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren  
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Umlageschuld-
ner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage nach § 2 ist die   
Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezo-

genen Daten nach §§ 9, 10 Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-An-
halt (DSG LSA) durch die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zuläs-
sig.

(2) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck darf die für die Veranlagung 
der Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die  
Informationen von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, 
Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln las-
sen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2018 in Kraft.

Goldbeck, den 17.09.2018

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Beschlussvorlage 
Vorlage-Nr:  02/091/18

Federführend:  Bauamt
Status:  öffentlich
Erstellungsdatum:  04.09.2018
Verfasser:  Frau Fleschner

Beschluss zur Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:  17.09.2018
Gremium:  Verbandsgemeinderat

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung die Satzung der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungs-
verbandes Seege/Aland.

Begründung:
Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 Wasser-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) gesetzliches Mitglied im Un-
terhaltungsverband Seege/Aland.
Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland haben auf 
Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverbandes Seege/
Aland Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 
erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhaltungsverband Seege/
Aland nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ord-
nung abzuführen hat.
Grundlage für die Umlage von Verbandsbeiträgen bildet die beiliegende 
Satzung.

Finanzielle Auswirkungen:
Auf der Grundlage der Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland 

werden Grundstückseigentümer im Unterhaltungsverbandsgebiet zur Umla-
ge der Verbandsbeiträge herangezogen.

Anlagen:
Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Ver-
bandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Seege/Aland

Abstimmung:

Zahl der Räte mit Bürgermeister: 21
davon anwesend: 19
einstimmig:
Ja: 17
Nein: 1
Enthaltungen: 1
lt. Beschlussvorlage

Mitwirkungsverbot nach§ 33 KVG LSA:

Vorsitzender des
Verbandsgemeinderates
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Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Trübengraben 

(Gewässerunterhaltungsbeitragsumlagesatzung Trübengraben – GUBUS Trübengraben)

Aufgrund § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom  
16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 17. Februar 2017 (GVBI. LSA S. 33), §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 und 90 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom  
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), letzte berücksichtigte Änderung: mehr-
fach geändert, § 80 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 
2018 (GVBI. LSA S. 166), und §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), letzte berücksichtigte Änderung:  
§§ 13 und 13a geändert sowie neuer § 13c eingefügt durch Gesetz vom  
17. Juni 2016 (GVBI. LSA S. 202), hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sit-
zung am 17.09.2018 die folgende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes Trübengraben beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 WG 
LSA gesetzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband Trübengraben.

(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Trübengraben haben auf 
Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenver-
bände (WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverban-
des Trübengraben Beiträge zu leisten, die zur Erfiillung der Aufgaben  
des Verbandes erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhal-
tungsverband Trübengraben nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung 
der Gewässer erster Ordnung abzuführen hat.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinn. 

(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz 
erhoben.

§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt die Beiträge, die ihr aus ih-
rer gesetzlichen Mitgliedschaft in dem in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unterhal-
tungsverband entstehen, einschließlich der durch die Umlage entstehenden 
Verwaltungskosten, auf die Umlageschuldner um.
Die Umlage wird als Flächen- und Erschwernisumlage erhoben.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grundstücke des 
Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in Bundeswasserstraßen  
entwässern. Die Umlagepflicht für den Erschwernisbeitrag besteht für alle 
Grundstücke des Gemeindegebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen 
und die nicht in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer Eigentümer eines im Gemeindegebiet gelege-
nen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstückes ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3) Sind die Umlageschuldner nach den Abs. 1 und 2 nicht zu ermitteln, ist 
ersatzweise derjenige zu der Umlage heranzuziehen, der im Erhebungs-
zeitraum das Grundstück nutzt. Der Umlageschuldner ist dann nicht zu 
ermitteln, wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte nicht be-
stimmt werden kann.

(4) Mehrere Umlageschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres für das die 
Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes. Erhebungszeitraum ist 
das Kalenderjahr.

(2)  Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid als Jahresbetrag.

§ 6
Umlagemaßstab

(1) Berechnungsgrundlage für die Flächenumlage ist die Grundstücksfläche.   
Die Erschwernisumlage wird nach der Fläche des Grundstücks bemes-
sen, die nicht der Grundsteuer A unterliegt.

(2) Berechnungsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungskosten ist die 
Gesamtfläche der Flurstücke, die der Berechnung der Grundstücksfläche 
für die Flächenumlage und der Erschwernisumlage zu Grunde gelegt 
werden.

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz inklusive Verwaltungskosten beträgt für das Kalender-
jahr 2018 zur Umlage
des Flächenbeitrages 13,26 EUR/ha,
des Erschwernisbeitrages 54,04 EUR/ha.

(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der Umlage kann 
abgesehen werden, wenn diese niedriger als 3,00 Euro ist.

§ 8
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlagebescheides  
gegenüber dem Umlageschuldner fällig.

§ 9
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte oder Un-
terlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser die Auskünfte auf 
Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von notwen-
digen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. Er kommt der Mitwir-
kungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Umlageer-
mittlung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen 
legt und ihm bekannte Beweismittel angibt.

(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt er nur un-
zureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranlagung aufgrund 
einer Schätzung erfolgen.

(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die Umlage 
relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist berechtigt, an Ort und 
Stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Anga-
ben den Tatsachen entsprechen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer 
den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten  
vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, indem er Änderungen der 
für die Umlage relevanten Tatsachen nicht binnen eines Monats der 
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Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck anzeigt oder die für die Erhe-
bung und Bemessung der Umlage notwendigen Angaben nicht oder nur 
unzureichend macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahn-
det werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren 
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Umlageschuld-
ner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage nach § 2 ist die  
Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezo-

genen Daten nach §§ 9, 10 Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-An-
halt (DSG LSA) durch die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zuläs-
sig.

(2) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck darf die für die Veranlagung 
der Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die 
Informationen von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, 
Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln las-
sen.

§ 13
In-Kraft-Treten 

Die Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2018 in Kraft. 

Goldbeck, den 17.09.2018

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Beschlussvorlage 
Vorlage-Nr:  02/093/18

Federführend:  Bauamt
Status:  öffentlich
Erstellungsdatum:  04.09.2018
Verfasser:  Frau Fleschner

Beschluss zur Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Trübengraben

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:  17.09.2018
Gremium:  Verbandsgemeinderat

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung die Satzung der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungs-
verbandes Trübengraben.

Begründung:
Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 Wasser-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) gesetzliches Mitglied im Un-
terhaltungsverband Trübengraben.
Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Trübengraben haben auf 
Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverbandes Trüben-
graben Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 
erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhaltungsverband Trübengra-
ben nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung 
abzuführen hat.
Grundlage für die Umlage von Verbandsbeiträgen bildet die beiliegende 
Satzung.

Finanzielle Auswirkungen:
Auf der Grundlage der Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Trübengraben 

werden Grundstückseigentümer im Unterhaltungsverbandsgebiet zur Umla-
ge der Verbandsbeiträge herangezogen.

Anlagen:
Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Ver-
bandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Trübengraben

Abstimmung:

Zahl der Räte mit Bürgermeister: 21
davon anwesend: 19
einstimmig:
Ja: 16
Nein: 2
Enthaltungen: 1
lt. Beschlussvorlage

Mitwirkungsverbot nach§ 33 KVG LSA:

Vorsitzender des
Verbandsgemeinderates
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Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Uchte 

(Gewässerunterhaltungsbeitragsumlagesatzung Uchte – GUBUS Uchte)

Aufgrund § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom  
16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 17. Februar 2017 (GVBI. LSA S. 33), §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 und 90 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), letzte berücksichtigte Änderung: mehr-
fach geändert, § 80 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 
2018 (GVBI. LSA S. 166), und §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), letzte berücksichtigte Änderung:   
§§ 13 und 13a geändert sowie neuer § 13c eingefügt durch Gesetz vom  
17. Juni 2016 (GVBI. LSA S. 202), hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sit-
zung am 17.09.2018 die folgende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Unterhaltungsverbandes Uchte beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 WG 
LSA gesetzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband Uchte.

(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Uchte haben auf Grund-
lage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände  
(WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverbandes 
Uchte Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 
erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhaltungsverband Uchte 
nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung 
abzuführen hat.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinn. 

(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz 
erhoben.

§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt die Beiträge, die ihr aus ih-
rer gesetzlichen Mitgliedschaft in dem in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unterhal-
tungsverband entstehen, einschließlich der durch die Umlage entstehenden 
Verwaltungskosten, auf die Umlageschuldner um.
Die Umlage wird als Flächen- und Erschwernisumlage erhoben.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grundstücke des 
Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in Bundeswasserstraßen  
entwässern. Die Umlagepflicht für den Erschwernisbeitrag besteht für alle 
Grundstücke des Gemeindegebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen 
und die nicht in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer Eigentümer eines im Gemeindegebiet gelege-
nen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstückes ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3) Sind die Umlageschuldner nach den Abs. 1 und 2 nicht zu ermitteln, ist 
ersatzweise derjenige zu der Umlage heranzuziehen, der im Erhebungs-
zeitraum das Grundstück nutzt. Der Umlageschuldner ist dann nicht zu    
ermitteln, wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte nicht be-
stimmt werden kann.

(4) Mehrere Umlageschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres für das die 
Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit der Bekanntgabe des     
Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes. Erhebungszeitraum ist 
das Kalenderjahr.

(2)  Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid als Jahresbetrag.

§ 6
Umlagemaßstab

(1)  Berechnungsgrundlage für die Flächenumlage ist die Grundstücksfläche.    
Die Erschwernisumlage wird nach der Fläche des Grundstücks bemes-
sen, die nicht der Grundsteuer A unterliegt.

(2)  Berechnungsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungskosten ist die 
Gesamtfläche der Flurstücke, die der Berechnung der Grundstücksfläche 
für die Flächenumlage und der Erschwernisumlage zu Grunde gelegt 
werden.

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz inklusive Verwaltungskosten beträgt für das Kalender-
jahr 2018 zur Umlage
des Flächenbeitrages 14,94 EUR/ha,
des Erschwernisbeitrages 14,55 EUR/ha.

(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der Umlage kann 
abgesehen werden, wenn diese niedriger als 3,00 Euro ist.

§ 8
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlagebescheides 
gegenüber dem Umlageschuldner fällig.

§ 9
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte oder Un-
terlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser die Auskünfte auf 
Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von notwen-
digen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. Er kommt der Mitwir-
kungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Umlageer-
mittlung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen 
legt und ihm bekannte Beweismittel angibt.

(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt er nur un-
zureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranlagung aufgrund 
einer Schätzung erfolgen.

(4)  Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die Umlage 
relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der Verbandsgemeinde 
Ameburg-Goldbeck binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist berechtigt, an Ort und 
Stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Anga-
ben den Tatsachen entsprechen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer 
den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten  
vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, indem er Änderungen der 
für die Umlage relevanten Tatsachen nicht binnen eines Monats der 
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Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck anzeigt oder die für die Erhe-
bung und Bemessung der Umlage notwendigen Angaben nicht oder nur 
unzureichend macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße  bis zu 10.000 € ge-
ahndet werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde  
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren  
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Umlageschuld-
ner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage nach § 2 ist die   
Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezo-

genen Daten nach §§ 9, 10 Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-An-
halt (DSG LSA) durch die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zuläs-
sig.

(2) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck darf die für die Veranlagung 
der Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die  
Informationen von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, 
Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln las-
sen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2018 in Kraft. 

Goldbeck, den 17.09.2018

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Beschlussvorlage 
Vorlage-Nr:  02/090/18

Federführend:  Bauamt
Status:  öffentlich
Erstellungsdatum:  04.09.2018
Verfasser:  Frau Fleschner

Beschluss zur Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage  
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Uchte

Beratungsfolge:
Sitzungsdatum:  17.09.2018
Gremium:  Verbandsgemeinderat

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung die Satzung der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungs-
verbandes Uchte.

Begründung:
Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist gemäß § 54 Abs. 3 Wasser-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) gesetzliches Mitglied im Un-
terhaltungsverband Uchte.
Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes Uchte haben auf Grundlage der 
§§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG), 55 WG 
LSA sowie der Satzung des Unterhaltungsverbandes Uchte Beiträge zu leis-
ten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes erforderlich sind sowie 
die Kosten, die der Unterhaltungsverband Uchte nach § 56a WG LSA für die 
Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung abzuführen hat.
Grundlage für die Umlage von Verbandsbeiträgen bildet die beiliegende 
Satzung.

Finanzielle Auswirkungen:
Auf der Grundlage der Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Uchte wer-

den Grundstückseigentümer im Unterhaltungsverbandsgebiet zur Umlage der 
Verbandsbeiträge herangezogen.

Anlagen:
Satzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur Umlage der Ver-
bandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Uchte

Abstimmung:

Zahl der Räte mit Bürgermeister: 21
davon anwesend: 19
einstimmig:
Ja: 18
Nein: 1
Enthaltungen: /
lt. Beschlussvorlage

Mitwirkungsverbot nach§ 33 KVG LSA:

Vorsitzender des
Verbandsgemeinderates


